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Diskriminierende Altersgrenzen im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements aufheben
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Sehr geehrte Damen und Herren,

Solidarität und Verantwortungsbewusstsein, die Weitergabe von Wissen und Erfahrungen, die Suche nach sozialen Kontakten, der Wunsch, sich neue Erlebniswelten zu erschließen oder einfach das Gefühl, gebraucht zu werden, sind nur einige Motive, sich sozial zu engagieren. Die gilt in ganz besonderem Umfang für den älteren Teil der Bevölkerung. 

Gerade für Liberale ist bürgerschaftliches Engagement Ausdruck einer lebendigen Bürgerkultur. Eine Gesellschaft, in der Probleme nicht wie selbstverständlich bei öffentlichen Einrichtungen abgegeben werden, eine Gesellschaft, in der Bürger für Bürger da sind. Der Einzelne ist selbst gefordert. In eigener Verantwortung. Mit eigener Kraft. Mit der Bereitschaft, Risiken zu übernehmen. Auch mit der Bereitschaft, den wirklich Schwachen und Benachteiligten solidarisch zur Seite zu stehen. Nur durch einen solchen Bürgersinn wird eine Gesellschaft entstehen, die eher als jede andere in der Lage ist, mit den Herausforderungen der Zukunft fertig zu werden.
Eine dieser Zukunftsaufgaben ist der demografische Wandel. Der demografische Wandel bringt es mit sich, dass die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zukunftsaufgaben von weniger und im Durchschnitt älteren Menschen bewältigt werden müssen. In der Öffentlichkeit wird allerdings mit dem demografischen Wandel vielfach noch eine verkürzte Debatte über die sozialen Sicherungssysteme verbunden. Die FDP tritt konsequent dafür ein, dass gesellschaftliche Altenbild zu entstauben und den Realitäten anzupassen. Die Seniorenpolitik hat nach unserem Verständnis die Aufgabe, dieses neue Leitbild des Alters voranzutreiben. Die Folgen des demografischen Wandels sind gestaltbar, aber nur, wenn eine ehrliche und umfassende Analyse der Fakten erfolgt. Politische Fehler, wie das jahrzehntelange Ignorieren des längst bekannten demografischen Wandels, dürfen sich nicht wiederholen. Diese Ignoranz hatte und hat verheerende Auswirkungen auf die Sozialsysteme. Für Liberale bedeutet dies: Alle politischen Zukunftsbetrachtungen müssen die heute bereits bekannten Fakten mit einbeziehen. Hierzu gehören auch alle Altersgrenzen. Nicht nur diejenigen des bürgerschaftlichen Engagements, sondern generell alle Altersgrenzen, auch diejenigen zur Ausübung bestimmter Berufe, müssen kritisch hinterfragt und überprüft werden. Ich bin sicher, dass sich der überwiegende Teil dieser Altersgrenzen als verzichtbar erweisen wird. 

Ich möchte Ihnen hier das Beispiel der KfW Kreditvergabe näherbringen, welches von der FDP seit Jahren kritisiert wurde. Für die Kreditvergabe bei den ERP- und KfW-Förderprogrammen existierte für das ERP-Programm „Kapital für Gründung“ eine Altersbegrenzung. Das Darlehn wurde nur vergeben, wenn sichergestellt war, dass es spätestens mit Vollendung des 70. Lebensjahres getilgt war. Diese Begrenzung wurde mit der durchgeführten Überarbeitung des Programms zum 01.07.2008 aufgehoben. Ein großer Erfolg auch unserer beharrlichen Politik.

Für die FDP ist die Frage der Altersgrenzen, wie bereits geschildert, seit geraumer Zeit ein wichtiges Thema der Politik, da die Altersgrenzen eine direkte Auswirkung auf die Wahrnehmung von Alter, also das gesellschaftliche Altenbild haben. Aus diesem Grund haben wir dieser Fragestellung auch in unseren Großen Anfrage an die Bundesregierung „Seniorinnen und Senioren in Deutschland“ (Drs. 16/10155) thematisiert. 
Am 18. März des Jahres 2008 hat das Bundesfamilienministerium einen Forschungsauftrag ausgeschrieben, dessen Ziel es ist, existierende Altersgrenzen zu recherchieren und zu überprüfen. Die FDP begrüßt dies außerordentlich, wenn wir uns auch eine wesentlich frühere Befassung mit der Thematik gewünscht hätten. 

Das zu erstellende Gutachten zum Thema „Altersgrenzen und gesellschaftliche Teilhabe“ wurde mittlerweile in Auftrag gegeben. Dieses Gutachten soll eine Bestandsaufnahme der in der Bundesrepublik Deutschland bestehenden Altersgrenzen enthalten, die ein Ausschlusskriterium für gesellschaftlich relevante Tätigkeiten älterer Menschen darstellen könnten. Dabei sollen nicht nur gesetzliche bzw. rechtlich festgelegte Altersgrenzen erfasst werden, sondern auch untergesetzliche „weiche“ Altersgrenzen, die geeignet sind, älteren Menschen die Teilhabe an der Gesellschaft – auch im Hinblick auf freiwilliges und bürgerliches Engagement in der Zivilgesellschaft – zu verwehren. Das Gutachten soll eruieren, in welchen Bereichen derartige Altersgrenzen bestehen, die dahinter stehenden Gründe und Motive beschreiben und die für die Bewertung ihrer Sinnhaftigkeit und fortbestehenden Notwendigkeit erforderlichen Grundlagen liefern. In diese Bewertung sollen Aspekte der demografischen Entwicklung und des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) einfließen. Beispielhaft kann auf folgende Altersgrenzen hingewiesen werden: 
· Höchstaltersgrenzen als Zugangsvoraussetzungen zum Beruf (z.B.  im öffentlichen Dienst);
· Beendigung der kassenärztlichen Zulassung mit Vollendung des achtundsechzigsten Lebensjahres (§ 95 Abs. 7 SGB V); 

· Schöffen sollen noch nicht das 70. Lebensjahr vollendet haben (§ 33 GVG); 

· eine erstmalige Bestellung zum Notar ist nach Vollendung des 60. Lebensjahres nicht mehr möglich (§ 6 Abs. 1 BNotO); 


· Banken binden die Vergabe von Darlehen, Vereine die Übernahme von Ehrenämtern häufig an eine Höchstalters-grenze.
Auf der Grundlage der Ergebnisse dieses Gutachtens soll und wird zu entscheiden sein, ob, und wenn ja, welche Maßnahmen zur Veränderung oder Beseitigung bestehender Altersgrenzen zu ergreifen sind.
Ich möchte hier ausdrücklich betonen, dass wir das Grundanliegen des vorliegenden Antrages der Fraktion der GRÜNEN für sehr unterstützenswert halten. Gleichzeitig ist aber festzustellen, dass der Hauptpunkt Ihres Antrages, nämlich der erste Punkt Ihres Forderungskataloges „sämtliche Gesetze und sonstige Vorschriften des Bundes dahingehend zu überprüfen, ob diskriminierende Altersgrenzen bestehen und diese ggf. zu ändern bzw. Änderungsentwürfe vorzulegen“ von der Bundesregierung zumindest angegangen wurde, und, so viele Ehrlichkeit muss sein, bereits vor der Einbringung Ihres Antrages in den Deutschen Bundestag am 18.06.2008. 

Meine Fraktion hofft sehr, dass die politische Diskussion über die Altersgrenzen nun endlich aufgenommen wird und die dringend notwendigen Veränderungen auch vollzogen werden. Dies ist ein wichtiger Schritt, damit der Gedanke von wachsender Eigenverantwortung und Engagements im Alter keine bloße politische Rhetorik bleibt.
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